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§ 3 ABG 2012 Untersuchungen
 ABG 2012 - Arzneibuchgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

§ 3.

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, AGES, ist das zuständige Institut für

fachliche Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Arzneibuch. Sofern der AGES die Durchführung der

Untersuchungen nicht möglich ist, können diese in anderen dafür geeigneten Einrichtungen vorgenommen werden.

In Kraft seit 17.05.2012 bis 31.12.9999
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